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o Schindel dachdeckung I::JCI.

.,

Die Schindeldachbedeckung.
In einigen Teilen Deutschlands finden wir im länd

lichen Bauw sen immer noch die Ejndeckung mit
Schindeln vorherrschend, so z. B. in Hessen, besonders
in der Friedberger Gegend und Vogelsberg. Isowie im
Osten Deutschlands, in Ost- und \Vestpreußeu. Hier
bildet ollDe Zweifel die Schindeldachdeckuug einen
wesentlic.h:::n Bestandteil der bodenständigen Bau
weise. Insofern JsoHte man auch einig sein in dem Be
streben Überall dort, wo es ohne Schaden geschehen
kanri die alte Schindeldeckung zur Erhaltung des Land
schaftshildes auch weiter zu verwenden. Nichtsdesto
\veniger Istößt man aber überaJI in dieser Beziehung
auf Schwierigkeiten. Insbesondere im Privatbauwe.sen
sind Schindelverkleidungen nUr in vereinzelten fällen
wieder angewendet worden. Es ist diEtS einesteils auf
die Ailsdehnung der Backsteinindustrie, andernteils
auch auf die, die Schindeldachdecknng beschränkenden
haupolizeilichen Vorschriften der allgemeinen Bauord
nung zurückzuf.Ü'hren.

V Of eini. er Zelt sind vom Großherzoglieh Badischen
Ministerium Anregungen gegeben worden, die auf ci':ne
Erhaltung der Schindeldachdeckung üborall dort ab
zielen, wo di se wesentlich zur Erhaltung der alten
eingebltrgerten bodenständigen Bauweise und zur Er
haJtung des Landschaftsbildets beiträgt. Dabei ist auch
auf die gute Wirkunf{ beschindelter Gebäudeflä'chen
hingewiesen wordet.. Die schönheitliche Wirkung sol
cher GebäudefIächen steht außer frage. Dazu kommt
aber in praktischer Beziehung, daß die Schindelung bei
richtiger und sachgemäß gediegen ausgeführter Arbeit
dem Dach .und den Außenwänden eines Gebäudes nicht
nur den sichersten Schutz gegen die äußeren Nieder
schläg@ lmd vVitterungseinfHisse bietet, sondern auch

tJ

eine unschätzbare Abwehr gegen heftige Sturm\vinde;
die durch eine ftolzfachwerkwand allein nicht abgehalten
werden können. Am besten geeignet zur Eindeckung
sind Schindeln ans Buchenholz. Schindeln aus Eichen
holz werfen sich leicht unter der Sonneneinwirktmg,
auch ifit ihre Herstellung scJnvieriger lind kostspieliger.
Die Größe der Schindelbrettehen ist verschieden. am
häufigsten werden solche von 6-10 cm Breite und
20 - 23 cm Länge verwendet. Die gebräuchlichsten
formcn sind in deu Abbildun en dargejstelIt.

Bei der Ausführung .,von SchindcIverkieidungen
dienen als Unterlage für die Schindelbrettehen Schal
bretter oder nmhe tannene Riemen aus Al1sschuBholz
von etwa I cm Stärke. die am zweckmäßigsten auf die
Iiolzpfosten, nicht in die Gefache zwischen dieselben,
genagelt werden. Die zVirischen den Reihen der ein
zelnen Schalbretter verbleibenden Zwischenräume dür
fen aber keineswegs mit Lehm- oder Kalkmörtel aus
gc\vorfcn werden, da dies leicht Anlaß zu Schwamm
bildungen gibt. Die durch die nicht dicht schHeßend n
Fugen <ler Schindelverkleidung durchschlagende feuch
tigkeit wird sonst yon dem Mörtel aufgesogen und
kann dann durch die darübcrJiegendc SchindeIdecke
nicht so leicht ausdunsten und austrocknen, wodurch
eben die Schi\vammbildung im Dachgehölz oder im
fachwerk begünstigt wird. Es kann daher nur drin
gend empfohlen werden die Zwischenräume der Schal
bretter offen zn lassen, so daß die Luft hinter oder unter
der Schindelung gut durchstreifen kann. Vor dem Auf
nageln werden die Schindelbrettehen am besten 'mit
heißem 01 bestrichen. In Ermangelung- von Leinöl
während des Krieges kann auch das in der ParaFin
fabrikation als Rückstand verbleibende Schweröl dazu
benutzt werden.
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dernde Anwenduni ercribt sich i.n der Praxis jedoch
dann von selbst, wen  wir berücksichtigen, daß bei
der Zuwei6ung zu einem vaterländischen Hilfsdienst
die persönlichen Verhältnisse des Iiilfsdienstpflichtigen
insoweit Berücksichtigung finden sollcn; als seine bIs
heri";; ßcschäftigung nach ihrer Art 11nd der von dem

Privatrechtliche Schadensersatz- . liilf;dicnstpflichtigen in ihr innegehaltenen Stellung in
ansprüche der im vaterländischen Hilfs- , Frage stcht. Der selbstäudige Archilekt wird also in

dienste tätigen Architekten. . der liauptsache immer wieder, wie es auch der prak_ . ti che fall zeigt. eine gehobenere und hober entlohnte
Von J. Eckert in .Deisenhofen b. München Stellung zngc\¥"iesen erhalten k6Ünen; daraus f.olgert

\-\1 cr eine Beschäftigung im Sinne des Gesetzes weiter, daß praktisch der als Betriebsleiter o.dcr a d Fs
über den vaterländischen Hilfsdienst vom 5. Dezember AngesteHte in ähnlich gehobener Stel1UI g nunmehr tätige
1916 ausübt, unterliegt, auch wenn er nicht dienst.. hilfsdienstjJflichtigc Architekt, wenn sem aus der neuen
pfliehtig nach S 1 dieses Oesetzes ist, den V 01'- TätiRkeit erzielte Entgelt den Jahresbetrag von 2500 d/(
schriften über die reichsgesetzliehe Arbeiter- und Übersteigt'7 der KrankenverslcherIln.gspf lcht von ,:"orn
Angestellten _ Versicherung, soweit die Verordnung herein TI ich t unterliegt,. ebensowe  g Wie der Jl1vahden
.selbst nichts anderes bestimmt. Die:; gilt auch und IiinterbliebcnenverslCherungsPthcht; es kom t n 
dann, Vienn die Beschäftigung nicht auf Grund türlieh nur auf den V.erdie st (Entg,e}t) an, der Jm dIe
freiwilJjcrer Meldul1<Y stattfindl:L Eine Vergütung ist Iiilfsdienste bezahlt WIrd, ll1cht dm"am, weic es Oc_samt
stets Ent elt im Sjn e der Vorschriften Über die rei.chs- einkommen aus sonstigen Erwerbsmöglichkeiten (Wei er
gesetzliche Arbeiter- und Angestentenversicherung." bestehen dö Geschäftes, Vermögen usw.) bezogen wlrd.
Diese durch Bundesratsvcrordnuug vom 24. Februfu' Auch die auf die Zuwendung des Unfallversicherungs
1917 a]! el1lell1 zum Ausdruck gebrachte Zuwendung' schutzes sich beziehenden Vorschriften der Bundesrats
des sozialen Ver jcheruJH;sschutzes an 1iil sdieJ1sitätjgc verordnung halten sich im R.ahmen der Vorschriften der
hat dem Grunde nach für den im vaterländischen l"Iilft.3- Reichsversichernllgsordnnng; entsprechend den dort
dienst tätigen Architekten ebenso unveränderte Oe 1- geltenden rechtlichen Grundsätzen. welche gegenüber

Doch ist bei der praktisch2ll Gesraltl1T1:Z; der Ver- den fÜr die Krankenversicherung geltenden bedeutend
wohl zu beachten, daß die obige Verordnung strenger sind, müßten allgemein die im tIilfsdicllst tätigen

iJber die soziale Versicherung der vaterländischen Architekten \vohl in der Regel den Versichernngszwang
tIilfsdienste n 1 C 11 t eine eigene Versicherung für sich für ihre Person gelten lassen: die etwa höhere soziale
ausspricht, vielmehr allein nur sovrel sagt, daß die eiu- Stellung, die der hilfsdienstPflichtige Architekt sonst ein
zelnen Vorschriften der Reichsversicherungsordnung nimmt, könnte dabei als solche keinen Grnnd bieten, ibn
Anwemlurlg zu fmueIl haben, soweit die dort verlang- von der Unfallversicherung auszuschließen, wenn er ihr
tell gesetzlichen Anforderungen, sci es für die Ver- sonst nach deI' Art seiner Hilfsdienstbeschäitigung unter
sicherungspflicht, sei es für die Versicherungsfreiheit, liegt; ebensowenig ändert für die Unfallvel'sicherungs
üb r drB Berechnung der EntschädigU11?:sleistungen, pflicht des einzelnen der Un].Stand etwas, daß bereits
der 13eitragsentrichtung IlSW. erfüllt sind, ohne I iick- eine private Unfallversicherung bestünde, oder auf Be
sIcbt darauf. daß die iu frage stehende Person die zahlung eines Entgeltes überhaupt verzichtet würde.
Tätigkeit auf Grund des Gesetzes über den vaterlän- Unfallversicherungsirei ist nur der IiilfsdienstPflichtige,
discben IiiJfsdienst freiwillig oder pflichtgemäß ausübt; der als Betriebsbeamter oder in sonst gehobener Stellung:
Abweichungen gelten dabei nur soweit, als sie in der mehr als 5000 cl! Jahresentgelt bz\v. mehr als den durch
'Verordnung selbst, beispie]swcise wie in der Invaliden- die  atzung oder durch Ausführungsbestimmungen
LInd Iiinterbliebel1enversichcrung. ausdrücklich vorge- anderweit bestimmten Iiächstbetrag als Jahresarbeitssehen sind. verdienst zu beanspruchen hat.

Praktisch hatte sich damit in eIer vcrsicherungs- Diese allgemeine Rechtslage ist sonach bei der J-Jilfs
rechtlichen BeurteHung, um mH Beispielen zu reden, dienstbetätigllng eines Architekten zu berücksichtigen.
gar nichts geändert, wenn ein Architekt unter Beibe- Die Unterstellung unter den sozialen Versicherungs
haltung seiner wirtschaftlichen l:nd gewerblichen Selh- zwang gewährt rechtlichen Versicherungsschlltz fÜr Un
sländigkeit eincn Berufszweig ergriffen hätte, welcher fälle beim Betriebe, schließt aber anderseits weiter
als Tätigkeit im vaterJändischen Sinne anerkannt ist, gehenden Schadensersatzansprnch gegen den Unter
oder einen solchcn bereits ausgeüht hat; der Archltekt nehmer a TI s. Dieser Fall ist kürzlich bei einem von
bliche dann für seine Person von delI neuen Vorschrif- eiper MiJitärintendantur beschäftigten hilfsdienstpflichti
ten der Verordnung unberührt. Denn dic Absicht und gen Architektcn praktisch geworden; der Architekt war
uer Zweck der Bestimmung des Vcrsicherungsschutzcs hier bei der Leitung besonderer bautechnischel' Arbeiten
nach der Verordnung gehen hauptsächlich dahin, Per- durch Sturz von einem fehierhaft errichteten GerÜst er
sonen, die bisher infolge der Art ihrer Tätigkeiten oder herblicher verletzt worden. für diese Verletzung wollte
nach ihrer Stelr'ullg Überhaupt (als Arbeitgeber, Unter- er Scbadensersatzanspruch gegen die Intendantur als
nehmer) unversichert waren, neu dc:m Versicherungs- ballausführende und veranhvortliche Stelle geltend
schutze insoweit zuzufü ren, als sich die Verhältnisse machen, mußte sich aber bei der eingehenden rechtlichen
für sie gerade infolge ihrer fijJfsdtensttätigkei.t geau- Erfassung der Verhältnisse davon überzeÜgen lassen,uert haben. daß er für die Verfolgung dieser RechtsansprUche sehr

Ist dies, wie im geschilderten fall, zutreffend, dann erheblich beschränkt war. Es wurden ihm die Rechts
al1erdiJ1gs unterliegt der Architekt den g]eichen Be- wirkungen der weiteren Vorschriften der    8981899 der
stimmungen über die Kranken-, Unfall-, Invaliden-, Iiin- Reichsversicherungsordnung entgegengehalten. inhaltlich
terbliebenen- und AngesteJItenversicherung. Eine mil- der ausdriic]dich bestimmt ist. daß Unternehmer l1nddessen

v\las die Kosten betrifft, so stellt sich die SclIindeJ
deckung etwa ebenso hoch wie die Ziegeldeckung; sie
ist hiEiger als Schiefer- und MetaileindeckuTIg-. W

c===1::J
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Bevollmächtigte oder Vertreter einem der sozialen Un
fallversicherung unterstellten Versicherten zum Schadens
,ersatz TI u r dann verpfJichtet sind, wenn strafgcI1chtlich
festgestellt \vurde. daß der Eintritt des Unfalls von einer
der genannten Personen "v 0 r sät zl i eh" herbeigeführt
wurde. Da diese V oraussef7ung natürlich nicht gegeben
war, konnte der verunglückte Architekt Schadensersatz
anspruch gegen die Intendantur als Unternehmerin mit
Aussicht auf Erfolg .nicht weiter geltend machen. Er
konnte nur die ihm gesetzlich zustehenden Anspruchs
Techte gegenüber dem zuständigen UnfallversiCherung:s_
träger wahrnehmcll. AIlerdings ist er dabei im gewissen
Sinne benachteiligt, denn die Leisfllngspflicht dieser
SteIle beginnt erst mit der 14. Woche nach Eintritt des
Unfalles; erst mit diesem Zeitpunkt umfaßt sie foLgendeLeistungen: 

1. Krankcuhaushehandlung; sie lllnfaßt ärztliche Re
:handlung und Versorgung mit Arznei, anderen
Heilmitteln, sowie mit den Hilfsmitteln, die er
forderlich sind, den Erfolg- des Heilverfahrens zu
sichern oder die Folgen der Verletzung zu er
leichtern (Krücken, Stützvorrichtungen ll. dgl.),

2. eine Rente fÜr die Dauer der Erwerbsunfähigkeit.
Es dÜrfte damit wohl als ein Gebot de:< Notwendig

keit erscheinen. daß hilisdienstpflichtig-e Architekten
durch Inanspruchnahme der p r i \' a t e TI Unfallver
sicherung sich "ausreichend für die ersten 13 \Vochen im
Palle eines Unfn!1es auch bei BctriebsunfäJlen s-ichel'
steBen: diese Mah!llmg möchte berechtigt sein!

o ===== D

für die Praxis.
A\auerabdeckl)latten. Zur AbdeckunR bzw. Ab

schließung von Maucl'pieilern bei Einzäunungen \verden""
vielfach etwas tiber die Ober kante der Mauer hervor
stehende Stejnabded.'l1ngcll, aus einer Anzahl Mauer
ziege] hergestellt und mit einem gewöhnlichen Zement
mörte!iiberzug versehen, verwendet. Oder man mauer
die Ziegel der Länge nach schräg zur lVlaueroberkallte
rmd fug:t diese dann nur sorgfältig mit Zementmörtel
aus. Beide Arten der Abdeckung sind unzweckmäßig,
denn sie bieten der Mauer nicht den geringsten Schutz
gegen die EinflÜsse der \Vitternng, auch sind sie vom

.,.. schönheitlichen Standpunkt zu verwerfen, da sie keines
wegs als Mauerbekrönung, die doch jeder AbschluB sein
'S011, anzusprechen sind. Am besten geeignet sind
M a TI e r a b d eck p I at t e n aus Be ton, die man
jeweils dem Mal1erquerschnitt anpassen und ihnen jede
beliebige glatte oder gegliederte (profilierte) Form geben
kann. Solche M'anerabdeckplatten sind in ieder Zement
warenfabrik fertig in den verschiedensten Größen zu
haben. Aber es ist auch zweckmäßig und wirtschaft
lich von V orteiJ, welin solche vom Maurermeister selbst
in Zeiten, in denen die Leute nicht viel zu tun haben,
hergestel1t werden. Solche Zeiten kommen ja in jeden}
Betriebe vor. Man erreicht dann durch Beschäftigung
der Leute mit derartig;ell Arbeiten einen doppelten
Zweck: der Zwang der Arbciti;rentlassung fällt fort,
oder man kann doch zum mindesten sich die tÜchtigen
Arbeiter sichern, und zweitens. erhält man gut , ein
wandfrcie Erzeugnisse zu annehmbarem Preise zur je
veiUgcn Verwendung auf Lager.

Die-Jierstelluug ist sehr einfach. Vom Tischler läßt
man sich zweiteilig  tIolzformen, die mit Schrauben ver
bunden \verden k6imen und der fÜr die Abdeckplattzn
gewUnschten form entsprechen, herstellen; oder es

\verden eiserne formen, wie sie von den:Sonder
maschineniabriken für die Zementwarenfahrikatioll in
allen Formen und Größen hergestelIt \verden, ange
schafft. Vor Beginn der Arbeit sind die formcll im
Innern mit Pormöl gut einzuölen, damit die Zementbe
tonmasse nicht an der Form haften bleibt. Zuerst bringt
man darauf in etwa 5 cm Stärke einen Feinbeton, der
aus 1 Teil Portlandzement und 2 Teilen feinem, schJ.rrcn
Sand hergestellt wird. ein. SoU die Abdeckplatte e;n
besonders schönes. dem Kunststein ähnliches Aussehen
erhalten, so wird sta.tt des Sandes ein feinkörniges Na
tursteinmehl, von Marmor, Granit, Porphyr oder einem
anderen Gestein, je nach der Parbe Ui-,d dem Gefüp:e, das
man zu erhalten wünscht, beigeg"eben. Diese Peinschicht
ist gut festzustampfen, nach der Feststampfung aufzu
rauhen und anzunässen. Unterdeß hat man einen Kies
bctoll aus 1 Teil Portlandzement, 2 Teilen Sand und
5 bis 6 TeJlen Kies herg-estelIt, der nun in die form
hinterfüllt, ebenfalls Rut festgestampft und abgestrichen
wird. Die form '\vird nnn auf eine starke, reine Sand
unterlage gekippt, die Schrauben gelöst und die formen
teile von dem fertigen Stück abgenormnen. Auf der
SandunterJage bleibt das formstück 4-6 Tage lau,z
liegen, bis -es erhärtet ist. Die Form .wird dann ge
säubert, eingeölt, und es kann derselbe fiersteltllngsvor.
gang von neuem beginnen.

Nagelbare, bohriäbige und porige Betol1masse. 1n
folge der Knappheit an Kohlen, die das Brennen 'lon
Zieg-elsteinen verbietet, hat man sieh nach andern Bau
stoffen umgesehen, die geeignet sind. die Eigenschaften
des Ziegelmal1cl'w-erks zn besitzen. Die HUS dem g,e
wöhnlichel1 Zementbeton errichteten \¥ohnhauswändc
haben den Nachteil, daß sie sehr dicht und demzufolge
feucht sind und sich anch nicht nageln lassen. Das An
bringen von Haken und Nägeln zum Befesti en von
BiJdern, Leisten und andern Gegenständen verursacht
also große Schwierigkeiten.   Mischt man Sand mit
hvdrallIischell Bindestoffen in einem bestimmten Ver
hmtnis und sorgt dafür, daß nur die einzelnen Sand
körner festgehaItcn und der z\vischen den Sandkörnern
entstehende Raum mit Kalk ausgefiiIlt \\'ird. so entsteht
ein nageJbarer, bohrfähiger. poriger Raustofi. der sich
vornehmIich zur Errichtung von ' /ohn- und StalJge.
bäuden eignet. Man bereitet sich zunächst einen. mageren
KaJkzemcntmärtel, d. h. man mischt Sand, Kalk und Ze
ment in trockenem Zustande. rührt das Gemenge mlt
,Nasser an, breitet es in trockcncn Räumen lagenweise
so aus, daß die einzelnen Schichten gesondert sind, unJ.
läßt es hart- werden. Nach erfolgter Erhärtung zer
kleinett man die Masse, worauf sie fÜr die verschiedenen
Zwecke im Iiochbauwcsen a]s Grundstoff Venvendnn!;
finden kann. indem man Steine. Bauplatten u, dgl. formt
und diese mit Zementmörtel oder einem andern Bincle
stoff zu Wänden und andern Bauteilen zusammenfUgt,
wobei es sich empfiehlt, bei  tärkerel1 Wänden die
Platten beiderseits anzuordnen, untereinander zu ver
binden und den Gntstehenden flohlraum mit irgend einem
billigen, mageren Baustoff auszufüllen. Bei schwächeren
Wänden wird man naturgemäß die Masse zwischen
Schalungen einstampfen_

Die aus diesem Baustoff errichteten 'Vände ver
raten porige, bohrfähige und naRelbare Eigenschaften nnd
sind Überdies recht leicht, wärmehaItend und außer
ordentlich wetterfest. \Veitere Vorteile bestehen in der
leichten Beheiznngsfähigkeit der Räume, der schnellen
Trockenheit sowie dei' raschen und billigen fferstel!nng.
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Verscltiedenes.
"Handwerker.Liefcrungsamt Königsberg.'" Den liand

\verkskammern ist es zufolgc des f:rlasses des Ministe
riums fÜr Iiandel und Gewerbe vom Jahre 1917 nicht
möglic11, sich auf die Dauer 1m Interesse des liandwerks

Arbeitsmarkt. ihres Bezirk" wirtschaHlich zu betätigen. Um jedoch
Der Wiederaufbau Kurlands. Von seiten des Chefs den Handwerkern des Bezirks die Beteiligung an:Hecres

der IvliliWrvenvaltung yon Kurland sind nunmehr Ix.icht- lieferungen und sonstigen öffcntJichen Arbeiten zu or
linien aufgestcHt worden, um den Wicderaufbalj nach .,möglichen, ist auf Veranlassung des Vorstandes der
Möglichkeit zu erJeichtern, die in der Hauptsache von tfandwerkskammer zu Königsberg kÜrzUch zu d(escm
dem Grundsatz ausgehen, daß der flücbtling nach Müg;  Z\veck eine besondere \Virtschaftsstelle unter dem
Iichkeit sein Haus selbst baut. Das Bauholz sol1 dafür Namen .,liandwerker-Lieferungsal11t König"sberg G. m.
zu ermäßigtcn Preisen ahgegeben werdcn. falls Bar- ' b. H." gegrÜndet worden, - Gegenstand des Unterneh
mittel nicht vorhanden sind, kann die Abgabe gegen Ar- mens ist die Cbernahme, Vermittelnng von Arbeiten und
beitsleistung erfolgen, Als Bauholz soll In erster Linie Lieferungen sowie die Vermittelung von Rohstoffen und
Jioll <lUS verlassenen Schützengräben, 'Blockhäusern, Halbfabrikaten zugunsten des t!andweJ'ks im Bezirk der
Unterständen usw. verwandt werden, dagegen soll :Handwerkskammer zu Könh;-sherg,
frischgeschla.gcncs Holz nach MöglIchkeit nur für Neu- Vereinheitlichung der gußeisernen KanalisationsteiIe.
bauteu des nächstcn Jahres genommen werden. l\1.1Jäßlich einer Versammlung dcs Normenausschusses

Wettbewerbs _ Ergebnis. der Deutschen Industrie sprach TiüHenin);eniellr Fr.
Rastcnburg Opr. In dem Wettbcwcrb, betr. Sied- Bock-Berlin iiber die "Vercinheitlicll;1mg VOI] Kaoalisationsge g enst,Nlden". Der R.edner weist n. a. darauf hin,

Jung der  astenburger M h!el.r:verke (verg/. Ostd. Bau- daß es im g?TIzen deutschell Reiche kaum z\vei städt.
Ztg.. . . 1,)]: hat das Prels  ncht, bestehen / d aus" dem Tjefbauämter gebe, die für ihre Kanalisationsanlug;en einßczllksarchttekten Locke-Üerdauen und \\ err-Latzen, llnd dieselbe form und. Größe von Schachtah
SOW1C Mühlenbcsltzer Gramb rg-l<.astel1burg, am 10, d. i'..  .ueekungen, Seikkastcnuutsätzeu usw. verwenden. Die
Mts.. beschlos en, deni_L P els von 2000 oft dem En_t. sich mit der lierstellul1g" von gußeisernen K8.1mlisations
WlIrt . es Ar;::hJtekten I au! flsche  Soldan,  uzuerkervle l. gegenständen befassenden GieBereien waren somit  e
D n _. P ,'els von 1 200 dlL e hlClt A chItekt Lll \Vlg zwungen, für die Beschaffung eines großen ModeIlparks
Mml1er-Lotzen und den 3. Prels von _ /50 d!{ ArchItekt h'ohe Summen auszugeben. Bei Schaffung von Normen
lians /\1eyer- ngerburg, Z m Ankam empfohlen \Vl1r  werden aber die Gießereien dann in der Lage sein, er
den dlc..Ent utfe de: Areflltekten.Otto Eiel.und Adolf heblich biiliger liefern 1m können. Mit Hilfe des Normen-
]( lleTl11U.ller m O weltelJ OPL SO\VIe des Architekt. Paul ausschusses der deutschen Industrie h lt es daher derliausler Jll Gumbmnen, Verein Deutscher Gießereifach1eute Übernommen, eine.

Bücherschau. Vereinheit1ichung folgender Kanalisationsgegenstände
\Vic wohnt man im Eigenhallse billiger als zur Miete? vurzllnehmen: .

Wie beschafft man sich das Baukapital UI]d die Hypo- 1. Schachtabdeckungen für Bürgersteige;
theken? \Vas muß man vom Hausplah und Bauen 2. Scbachtabdeckungen für Revisionsschächte lind'
schon vorher wissen? Wie sollen wir unser'en Haus- Hausentwässerung;
garten anlegen und>fichtig bepilanzen. Ein Bü hlejn 3. Abdeckungen für leichten und fuhrwcrl(sverkehr
zum LlJst-. und Planmachen. vom Kd. Bauinspektor 4. Schwere Schachtabdeckungen ;
f. flur. Mit rund 225 Abb. praktischer liausbeispiele 5. Entlüitllngsabdeckungen;
für ßinfache und Bürgerkl"eisc. 101. bis 110. Tausend. 6. LampenJochabdeckungen;
Okt. 160 Seiten. Preis 4 dlt. Heimlmltur-Verlag Wies- 7. Steigeisen;baden. 8. Sinkkastenaufsätze.

IIölzerne Brücken. Statische Berechnung und B8.l1 der
gebräuchIichsten Anordnungen. Von A. Laskus, Geh.
j; egierungsrat. Okt. 228 S. mit 303 Abb. Be rUn 1918.
Verlag von Wilhelm Ernst 1I. Sohn. Preis 7,40 dli'.

Der gegenwärtige Weltkrieg bat wegen der Not
wendigkeit d,as verfügbare Eisen möglichst anderen
Zwecken vorzubehalten, dem seit vielen Jahren Zll
gunsten des Eisens stark vernachlässig'ten Bau von
h ö 1 zer n e TI BrÜcken wieder erhöhte Bedeutun o ver
schafft. Das vorliegende Buch will nun, unter Aus'='schluß
al!en geschichtlichen Beiwerks, den mit den grundlegen

Dieser porige Baustoff, dessen Ge\vicht etwa 1500 kg
für 1 cbm beträgt, eignet sich aber nicht nur zur Er,
richtung vOn Wänden, sondern mit gleich gutem Er
jolge lassen sich fuBböden, Decken und Dacheindeckun
gen herstellen; auch im Tiefbau zur Iierstellung von
Straßen kann man diesen Werkstoff ohne Bedenken ver
wenden. ,Wenn man in Betracht zieht, daß hierbei der
fast auf jeder BaustelIe zu findende Sand als hauptsäch
iichster Baustoff in frage kommt, so kann man daraus
ermessen. daß es sich hier um ein billiges Bauverfahren
handelt, we1crcs überall da im Reicpe Anwendung finden
kann, wo sich natürliche Sandmassen vorfinden. O. M.
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den KenntnIssen der Statik und Festigkeitslehre ausge
rüsteten Bautechniker an Hand zahlreicher Abbildungen
von Musterbeispielen instand setzen, selbständig- eine
hölzerne Brücke der heute gebräuchlichsten, als z"\veck
mäßig anerkannten Bauweisen zu entwerfen und zu be
rechnen sowie bestehende Brücken zu untersuchen und
zu beurteilen,
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Blatt 113. Archite!<::ten Beutinger u. Stejner in fleilbronn....

flaus Lachenmaier in KornthaL
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. . Na.ch   18 des Knnstscbutzgesetzes Ist ein Nacbba.uen nacb den hier ab
gebildeten Bauwerken l1ud wlroer2"egebenen Plänen 'ImZUJa5S1g.
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